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915. Niederlassungsvertrag mit Württemberg, Unterzeichnung betr.

Politisches Departement. Vorträge v. 3.u. 4. diess.

Nach angehörtem Berichte des Departements über die Eröffnung der Württem- 
bergischen Gesandtschaft vom 25. v. M ts.1 betreffend den schweizerisch-würt- 
tembergischen Niederlassungsvertrag ist beschlossen worden:

1. es sei der Vertrag, welcher am 27. Mai 18652in Stuttgart vereinbart und para- 
phirt wurde, nunmehr zu unterzeichnen und es habe diese Unterzeichnung durch 
den Vorsteher des politischen Departements zu geschehen;

2. seien vor der Unterzeichnung folgende Redaktionsveränderungen im Texte 
des fraglichen Vertrages vorzunehmen:

a. seien in Artikel 1 die Worte «ohne Unterschied des Religionsbekenntnisses» 
zu streichen,

b. sei in Artikel 8 Lemma 1 zu sagen: «Der gegenwärtige Vertrag soll zugleich 
mit dem demnächst zwischen dem deutschen Zollverein und der Schweiz abge
schlossenen Handels- und Zollvertrag in Kraft treten und so lange dauern, als die
ser Handels- u. Zollvertrag in Kraft bleibt.»

Im 3. Alinea des nämlichen Artikels soll gesagt werden:
«Die Ratifikationsurkunden über gegenwärtigen Vertrag sollen sofort nach 

beiderseits erfolgter Ratifikation des Handels- u. Zollvertrages zwischen dem 
Zollverein und der Schweiz zu Bern ausgetauscht werden.»

1. Non reproduit. Cf. E 21/24531.
2. RO IX, pp. 8 1 4 -8 1 9 .

181
E 1001 (E) q 1 /82

Le Conseil fédéral au Ministre de Suisse à Berlin, B. Hammer

Copie
L Bern, 15. März 1869

In der Depesche vom 12. lauf. Mts.1 melden Sie uns, dass Ihnen Herr v. Delbrük 
neulich mitgetheilt habe, es seien, ausser von Württemberg, auch von Preussen 
und Baden Zustimmungserklärungen zum Handelsverträge eingegangen, u. die-

1. Non reproduite. Cf. E 13 (B) 151.
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jenige von Bayern werde erwartet, so dass voraussichtlich einer baldigen Unter
zeichnung des Vertrages kein Hinderniss mehr im Wege stehe.

Dabei beantragen Sie, die noch beizuziehenden vorjährigen Deputirten hievon 
zu benachrichtigen, damit diese auf den ersten Ruf zur Reise nach Berlin sich 
bereit halten können.

Dieser Ihr Vorschlag veranlasst uns zur Bemerkung, dass es, wenigstens vor der 
Hand, keineswegs in unserer Absicht liegt, auch noch die vorjährigen Unterhänd
ler nach Berlin zu senden, da der Vertragsabschluss ohne Bedenken Ihnen allein 
überlassen werden ltann. Nach unserer Ansicht nämlich bleibt es in allen wesent
lichen Punkten bei den fernigen Vereinbarungen u. ist hauptsächlich nur Art. 8, u. 
zwar nach unserm Vorschläge, noch festzustellen. Ist diese Anschauung richtig, 
so wäre es in der That überflüssig, die vorjährigen Abgeordneten noch einmal 
nach Berlin zu bemühen, u. leztere wären ohne Zweifel auch nicht sehr geneigt, 
zur Erfüllung einer blossen Förmlichkeit die Reise anzutreten.

Indessen wollen wir gerne von Ihnen vernehmen, ob und warum etwa von deut
scher Seite neue Anträge zu gewärtigen seien, welche weitere u. einlässlichere 
Verhandlungen zur Folge haben möchten u. die den Beirath der Herren Heer u. 
Stähelin als wünschenswerth u. nothwendig erscheinen lassen dürften.
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1010. Französische Gesandtschaft, Annecy-Annemasse-Bahn, Port-franc in
Genf.

Departement des Innern. Vortrag v. 8.diess.

Nach vernommenem Bericht und Antrag des Departements über die Zuschrift 
der französischen Gesandtschaft vom 18. November a. p .1, betreffend die von 
derselben im Auftrag ihrer Regierung anher kundgegebenen Bedingungen, wel
che leztere an die definitive Linie Annecy-Annemasseknüpfe, und auf die nach
gefolgte Ergänzungsnote vom 5. Januar a. c.2, welche neben den bereits verlang
ten Konzessionen im weitern die Abbestellung gewisser Ungleichheiten in der 
zollamtlichen Behandlung der Gränzbewohner diess- und jenseits der schweize
risch-französischen Gränze verlangt, und nach Einsicht einer Zuschrift des 
eidg. Handels- u. Zolldepartements an das referirende Departement vom 
5.1. M.3, welches den Antrag stellt, es wolle der Regierung von Genf als Gegenlei-

1. Non reproduite. Cf. E 13(B) 89.
2. Cf. n° 168.
3. Non reproduite. Cf. E 13 (B) 89.
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